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Bodenpolitik

Quelle: Arthur Schindelegger
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... „Bodenpolitik umfasst staatliche und kommunale 
Maßnahmen, die den Wert, die Nutzung und die Verteilung 

des Bodens beeinflussen“
(ARL, 2005, 117)

Herausforderungen
• Allokation – Frage nach der Nutzung des Bodens

o Bodenschutz

o Flächensparen

o Baulandentwicklung

• Distribution – Frage nach der Verteilung des Nutzens

o Ungleiche Landbesitzverhältnisse

o Eigentumsverhältnisse

o Bodenbesteuerung

• Instrumenten- und Verfahrensfragen

Bodenpolitik
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▪ Hierarchisches Planungssystem

▪ Vorgaben in Bundeskompetenzen und                                                            
Strategien

▪ Raumordnungsgrundsätze und -ziele                                                                    
in den ROG 

• Ressourcensparender Umgang mit Boden

▪ Maßnahmen der überörtlichen Raumplanung

▪ Maßnahmen der örtlichen Raumplanung

• Örtliches Entwicklungskonzept

• Flächenwidmungsplan

• Bebauungsplan

• Ausnahmeregelungen

▪ Umsetzung im Bauverfahren

▪ Individuelle Bautätigkeit 

Raumordnungssystematik

Quelle: ÖROK (Hrsg): Raumordnung in Österreich, 2018
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▪ Vielfältige Grundsätze und Ziele gegen Zersiedelung und zum sparsamen Umgang mit Boden

▪ Grundsätze § 2 Slbg ROG 2017:

1. Haushälterische und nachhaltige Nutzung von Grund und Boden, insb. der sparsame Umgang mit Bauland

2. Vorrang der öffentlichen Interessen vor Einzelinteressen

3. Vorrang für eine Siedlungsentwicklung nach innen und Vermeidung von Zersiedelung

▪ § 14 Abs. 4 Slbg ROG 1968: „Bei der Festlegung von Bauland ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 
genügend Raum für eine aufgelockerte Bebauung und möglichst geringe Wohndichten gesichert 
wird.“ 

Zersiedelungsabwehr als öffentliche Aufgabe

Quelle: FLWP der Marktgemeinde Seekirchen 1971
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▪ Realität verdeutlicht, dass auch heute noch andere Zielsetzungen und Interessen beständig sind

• Hohe allgemeine Akzeptanz, abweichendes individuelles Verhalten

• Boden wird kaum als knappes Gut angesehen

• Flächensparen wird nur teilweise als wesentliches Anliegen erkannt

Zersiedelung Salzburg (Dollinger 2017, SAGIS-Auswertung 1996)

Bauland 1956 Verbauung 1993

→ ca. 11.000 Einzelbewilligungen im Land Salzburg zwischen 1956 und 1993 
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„Zwar soll, meinen viele, allgemein Boden gespart werden, den Traum 
vom Einfamilienhaus im Grünen will man aber dennoch nicht aufgeben. 
Und wer es sich leisten kann, möchte den Traum früher oder später auch 

realisieren.“ (Farago/Peters, 1990)

Immer noch der Traum von vielen…

Quelle: https://www.migrosbank.ch/de/hypothek.html, 17.5.2018

Effizient ist das nicht…..

https://www.migrosbank.ch/de/hypothek.html
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Und wenn, dann gibt es Widerstand…

Quelle: Der Standard, Print-Ausgabe vom 13.02.2021
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▪ Flächensparen = Reduktion der Flächeninanspruchnahme überhaupt

→ Welche Ansätze gibt es um insgesamt überhaupt weniger  

neue Flächen zu beanspruchen?

→ Wie kann das sichergestellt werden?

▪ Neue Flächen effizient und nachhaltiger nützen

→ Wie kann ich die Flächen effizienter nutzen?

→ Wie kann ich das Maß der Bodenversiegelung minimieren?

▪ Bestehende Flächennutzung effizienter und nachhaltiger machen

→ Welche Möglichkeiten gibt es um bereits genutzte Flächen 

effizienter und nachhaltiger nutzen oder sogar rückbauen

zu können?

→ Wie kann man das unterstützen?

Was ist zu tun?
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Empfehlungen

1. Flächensparen und Flächenmanagement 
als zentrales planerisches  Anliegen

o „Flächeninanspruchnahme durch Siedlungsentwicklung                 

reduzieren“

o „Flächen effizient nützen“ 

2. Verbesserte Umsetzung und Praxisrelevanz

3. Überörtliche Raumordnung als 
wesentliche Planungsebene

4. Wirkungsvolle örtliche Raumplanung

5. Abgestimmte Maßnahmen zur Baulandmobilisierung

6. Leerstandsmanagement, Mobilisierung gewerblicher und industrieller   
Brachen sowie Innenverdichtung

7. Erstellung aktueller Informations- und Datengrundlagen

8. Flächensparen als Fachmaterien-übergreifender Grundsatz

ÖROK-Empfehlung Nr. 56/2017 „Flächensparen, 

Flächenmanagement & aktive Bodenpolitik“
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▪ Einschränkung von Bauführungen im Außenbereich

• Siedlungsgrenzen und Grünzonen insb. der überörtlichen Raumplanung

• Einschränkungen für Großprojekte

o § 33 Slbg ROG Beherbergungsgroßbetriebe: Die Ausweisung von Gebieten für 
Beherbergungsgroßbetriebe ist nicht zulässig, wenn die Fläche außerhalb des  Dauersiedlungsraums 
liegt

o § 16 Vlbg RplG Einkaufszentren: Für Verkaufsfläche von mehr als 900 m² 

– hat die Gemeinde als Mindestmaß der baulichen Nutzung jedenfalls die Zahl der oberirdischen 
Geschosse festzulegen, welche mindestens zwei zu betragen hat

– müssen die Stellplätze, abgesehen von höchstens einem Drittel der verpflichtend zu errichtenden 
Stellplätze, in Garagen oder auf Gebäuden errichtet werden

• Einschränkung von Ausnahmeregelungen

▪ Stärkung der Zentrumsfunktion

• Zentrumszone gemäß § 14 Abs. 2 Z 15 NÖ ROG

o In Zentrumszonen für „Handelseinrichtungen” keine Beschränkungen hinsichtlich der Verkaufsfläche

• Siedlungsschwerpunkte gemäß § 5 Z 14 Slbg ROG

o Die Konzentration der Siedlungsentwicklung soll künftig vorrangig in den Siedlungsschwerpunkten 
erfolgen. Dies dient der Verhinderung weiterer Zersiedelung und der Schaffung kompakter 
Siedlungskörper.

• Planungsrichtlinien für Ausarbeitung von ÖEK und FLWP § 14 Abs. 2 Z 1-4 NÖ ROG (neu)

o Innen vor Außen, Dokumentation des Bedarfs, Baulandmobilisierende Maßnahmen, Sicherstellung 
wertvoller agrarische Flächen, Abschätzung von Verkehrswirkungen,…

Flächensparen: „Innen vor Außen“
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▪ Zersiedlungsabwehr als besondere Aufgabe der überörtlichen 
Raumordnung

• Überörtliche Siedlungsgrenzen oder Grünzonen schließen 
Baulandwidmungen aus

• Erschwerte anlassbezogene Abänderungen

• Nur tw verbindliche Festlegungen bzw. inhaltliche Erweiterungen

Grünzonen oder Siedlungsgrenzen

Auszug: Regionales Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland
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▪ Örtliche Raumplanung ist verfassungsrechtlich bestimmt

▪ Gemeinden haben die örtliche Raumplanung gemäß Art 118 Abs. 3 Z 9 B-VG 
im eigenen Wirkungsbereich zu vollziehen

• Eigenverantwortlich 

• Weisungsfrei

▪ Gemeinden sind im Rahmen der örtlichen Raumplanung verpflichtet:

• Örtliche Raumpläne zu erstellen (vgl. § 13 Abs. 1 NÖ ROG)

• Grundlagenforschung zu betreiben (vgl. § 2 Abs. 4 NÖ ROG)

▪ Dreistufiges Instrumentarium für die Gemeindeplanung: 

• Örtliches Entwicklungskonzept 

• Siedlungsgrenzen in Siedlungs- bzw. Freiraumkonzepten

• Innenentwicklung stärken

• Flächenwidmungsplan

• Bebauungsplan

→ Ausnahmeregelungen vermeiden

→ Restriktive Auslegung planerischer Vorgaben durch die Baubehörde im Bauverfahren

Örtliche Raumplanung
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GEB in Gloggnitz: Auszug Flwp und Orthofoto
(Spitzer, Diplomarbeit, TU Wien, 2017, S 103)
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▪ Erk. VwGH 2009/06/0117: Baubewilligung für die Erweiterung des Balkons 
(Verbreiterung um 0,80 m)  im Bauland-Kerngebiet – Beschwerde des Nachbarn, dass 
es
• „durch das geplante Projekt zu einer ortsunüblichen Belästigung durch Lärm komme, es im 

Winter keine Sonneneinstrahlung auf sein Grundstück mehr geben werde und man zudem 
von diesem Balkon unmittelbar sein Wohnzimmer einsehen könne;“

• „dass Lärm dadurch entstehen könnte, dass auf dem Balkon gesprochen werde“.

Innenverdichtung-Nutzungskonflikte

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/besser-bauen-handbuch
http://www.dfz21.at/dfz/12-wohnungen-statt-einfamilienhaus/

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/files/medien/78/bilder/unknown_0.jpeg
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• Bodenpolitik auf europäischer Ebene

• Baulandmobilisierende Maßnahmen

• Hoheitliche Planungsmaßnahmen
• Befristete Baulandwidmungen

• Rückwidmung von Bauland

• Enteignung für städtebauliche Zwecke

• Privatrechtliche Instrumente
• Vertragsraumordnung

• Ankauf von Liegenschaften

• Fiskalische Instrumente
• Infrastrukturabgaben und Erhaltungsbeiträge

• Baulandumlegung bzw. -zusammenlegungen

• Bauzwang durch grundverkehrsrechtliche Regelungen...

Ausgewählte Themenbereiche
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Empfehlungen und Materialien

Quelle: https://www.noe.gv.at/noe/Autofahren/Broschuere_f._Internet.pdf
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Innovative Stadtbegrünungstechnologien

Quelle: https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/publikationen/innovative-begruenungs-technologien.php#downloads
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EU-Ebene

Quelle: https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_de.pdf (2012)
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Einzelbewilligungen Region Pongau (SAGIS)

„Die Geschichte der Flächenverbrauchdiskussion macht deutlich, 

dass seit langem weniger ein Erkenntnisdefizit als ein 

Umsetzungsdefizit besteht.“ (Altrock, 2010)
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Wicked problem (=Bösartiges Problem)

Quelle: https://csl4d.wordpress.com/wicked-problems/, https://csl4d.files.wordpress.com/2012/12/wicked-problems.jpg
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Veranstaltungshinweis: AzW
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Danke für die Aufmerksamkeit!


